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1 Zusammenfassung 

�x Das Vorhaben liegt Endhahlen liegt im Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl 
7912-442. Eine Prüfung der Verträglichkeit ist erforderlich und wird hiermit 
vorgelegt. 

�x Eingriff und Vermeidung von Eingriffen : Durch den Gesteinsabbau wird in 
Lebensstätten verschiedener für das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl gemeldeter 
Vogelarten eingegriffen. Der Eingriff wird insbesondere durch den 
unterirdischen Abtransport des Gesteinsmaterials und die Vermeidung von 
Eingriffen in wertvolle Biotope innerhalb des Rahmenbetriebsplans minimiert. 

�x Betroffene Arten : Die Arten wurden nach ihrem Vorkommen und der 
Betroffenheit abgeschichtet beurteilt. Von den 18 im Vogelschutzgebiet 
gemeldeten bzw. vorkommenden Arten der Vogelschutzrichtlinie wurden 8 
Arten in den großräumigen Prüfräumen (Endhahlen, Korridor, Weinberge der 
Umgebung, Steinbruch Fohberg) nachgewiesen. Von diesen Arten sind zwei 
Arten nur auf die Felswände des bestehenden Steinbruchs Fohberg 
angewiesen (Wanderfalke, Uhu) und haben keinen ökologischen Bezug zum 
Vorhabensgebiet Endhahlen. 6 Arten (Neuntöter, Schwarzkehlchen, 
Wendehals, Zaunammer, Wiedehopf, Bienenfresser) wurden in der 
vorliegenden Verträglichkeitsprüfung genauer betrachtet. 

�x Arten im Eingriffsbereich : Von drei Arten sind Brutnachweise im 
Eingriffsraum bekannt (Neuntöter 1 Revier, Schwarzkehlchen 2 Reviere, 
Wendehals 1 Revier)  im Gebiet, eine Art (Zaunammer) konnte nur in einem 
Jahr im Gebiet beobachtet werden, eine Brut ist unsicher. Zwei Arten nutzen 
den Eingriffsraum potentiell als Nahrungshabitat (Bienenfresser, Wiedehopf). 

�x Maßnahmen : Für die Arten werden funktionserhaltende Maßnahmen 
beschrieben und konkretisiert. Die Maßnahmen sind dazu geeignet, die zu 
erwartenden Umweltschäden zu sanieren und eine Schädigung des günstigen 
Erhaltungszustandes ist für die betroffenen Arten auszuschließen. 

�x Prüfung der Summationswirkung : Eine Prüfung der größeren 
Rebflurbereinigungen der letzten Jahre zeigt, dass keine Verschlechterung der 
Situation für die Vogelarten des Vogelschutzgebietes Kaiserstuhl eingetreten 
ist. Rebflurbereinigungen sind die einzigen potentiell dazu geeigneten großen 
Vorhaben in der Rebflur, die in den letzten zwanzig Jahren durchgeführt 
wurden und potentiell erheblichen Einfluss auf den Erhaltungszustand des 
Vogelschutzgebietes haben konnten. Ein negativer Summationseffekt ist nicht 
gegeben, eine Verschlechterung der Situation einzelner Vogelarten ist bei 
Realisierung des Vorhabens in der beschriebenen Weise auszuschließen. 

�x Unerheblichkeit des Vorhabens : Insgesamt ist die Anzahl der betroffenen 
Reviere im Vergleich zum Vorkommen der Art im gesamten Vogelschutzgebiet 
Kaiserstuhl sehr gering (1 bis max. 2 Brutpaare je nach Art). Zusätzlich sind 
Maßnahmen für die betroffenen  Arten vorgesehen, die dazu geeignet sind, die 
Eingriffe auszugleichen und Umweltschäden zu vermeiden. Ein erheblicher 
Eingriff in das Vogelschutzgebiet Kaisrestuhl ist durch das Vorhaben 
ausgeschlossen. 
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2 Einleitung, Anlass und Aufgabenstellung 

Der geplante Steinbruchaufschluss Endhahlen liegt im Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl 
7912-442. Da Eingriffe in Vorkommen von im Schutzgebiet gemeldeten Vogelarten 
der Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind, ist eine FFH-Prüfung erforderlich. Die 
Vogelschutzgebiete wurden in Baden-Württemberg am 25. Februar 2010 verordnet 
und damit rechtskräftig. 
 
Der Erhaltungszustand der Populationen der Arten für das Vogelschutzgebiet 
Kaiserstuhl darf sich nicht verschlechtern. Geeignete Maßnahmen sind zu ergreifen, 
um dies zu verhindern. 
 
Die genauen Grundlagen zum Vorhaben sind im Rahmenbetriebsplan und der UVS 
mit integriertem LBP enthalten. 
 
Die Karte in Anlage 2 gibt einen Überblick über die Lage des Vorhabensgebietes 
innerhalb des Vogelschutzgebiets Kaisrstuhl. Dargestellt sind auch die ornithologisch 
untersuchten Prüfräume. 
 
Der Eingriff findet auf Teilflächen innerhalb des Geltungsbereichs des 
Rahmenbetriebsplanes statt. Einige Böschungen werden erhalten, um die Eingriffe 
insgesamt zu minimieren. 

3 Beschreibung des Vorhabens 

Eine ausführliche Beschreibung des Vorhabens findet sich im Rahmenbetriebsplan mit 
insgesamt 8,96 ha. Es wird auf 3,46 ha künftig ein Gesteinsabbau stattfinden, die 
übrige Fläche wird für den Auftrag oder die Zwischenlagerung der Deckschichten 
benötigt oder aber aufgrund ihrer hohen Wertigkeit für den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild unverändert erhalten. 
 
Insgesamt werden 12369 m² Vegetationsfläche durch das Vorhaben verändert, die 
aktuell weder Weg noch intensiv bewirtschaftete Nettorebfläche sind. Darunter fällt 
auch der bestehende Probesteinbruch mit seiner Ruderalvegetation (2378 m²) und 
eine Einsaatfläche mit teils gebietsfremden Arten auf einer Rebbrache (2604 m²). Die 
restliche Vegetation auf 7387 m² zählt vor allem zu den Feldhecken/Feldgehölzen, zu 
den Brennessel-Böschungen (1248 m²), Fiederzwenken-Böschungen (1377 m²) und 
mit verwilderter amerikanischer Unterlagsrebe überwachsenen Böschungen (951 m²). 

4 Maßnahmen zur Reduktion des Eingriffs 

Um den Eingriff in Vorhabensgebiet (Prüfgebiet 1) Endhahlen möglichst gering zu 
halten, wurde der Rahmenbetriebsplan so angepasst, dass möglichst viele für die 
Vogelarten des Vogelschutzgebietes wichtige Flächen erhalten bleiben. Möglichst 
�J�U�R�‰�H�� �7�H�L�O�H�� �G�H�V�� �+�R�K�O�Z�H�J�H�V�� �Ä�(�Q�G�K�D�K�O�H�Q�� �2�V�W�³�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X�Q�Y�H�U�l�Q�G�H�U�W�� �E�O�H�L�E�H�Q���� �H�E�H�Q�V�R��
südwestexponierte Böschungsflächen mit Gehölzen, auch wenn diese im 
Rahmenbetriebsplan liegen. Auf diese Weise werden zahlreiche Reviere nicht direkt 
durch das Vorhaben betroffen sein. Unvermeidbar sind jedoch Eingriffe im geplanten 
Abbaubereich und Betriebsbereich. 
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Karte 1: Rahmenbetriebsplan Endhahlen mit Abbaufläche, Auffüllfläche, zeitweise 
genutzter Betriebsfläche und nicht veränderter Fläche  
 
Negative Wirkungen in der Umgebung des Rahmenbetriebsplans durch Transport des 
Gesteinsmaterials sind ausgeschlossen, da als Reduktion des Eingriffs das Gestein 
unterirdisch abtransportiert wird. Es entsteht so nur im Abbaubereich selbst Lärm und 
Staub in begrenztem Maße, während die übrige Landschaft mit ihren Lebensräumen 
für die Vogelarten nicht betroffen ist. 

5 Rechtsgrundlagen 

Das Vogelschutzgebiet ist gemäß § 10, 32 bis 37 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) und § 14, 36 bis 40 Landesnaturschutzgesetz bei der Planung des 
Vorhabens zu berücksichtigen. § 33 und 34 regeln allgemeine Schutzvorschriften, das 
Verschlechterungsverbot und die Verträglichkeit. 
 
Europäische Vogelschutzgebiete sind Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 
der Richtlinie 79/409/EWG des  Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild 
lebenden Vogelarten (ABl.  EG Nr. L 103 S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 
97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert worden ist. Sie sind 
Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. 

 
Es wird im Folgenden eine FFH-Verträglichkeitsprüfung vorgelegt. 
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6 Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl 7912- 442 

Das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl umfasst rd. 7923 ha. Es beinhaltet die 
Weinbergslagen und Wälder des Kaiserstuhls und grenzt nur die Talgänge und 
Ortslagen bzw. aktuell betriebene Abbaustätten aus. Der Standarddatenbogen führt 
die gemeldeten Vogelarten, den Erhaltungszustand und die Beeinträchtigungen auf. 
 

Karte 2: Abgenzung Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl und Lage des Vorhabens und der 
Prüfräume 
 

7 Ergebnisse 

7.1 Methoden 
Die Hauptuntersuchung erfolgte 2010 durch den Ornithologen Martin Salcher, eine 
Nachkartierung wurde 2011 durchgeführt und der bestehende Steinbruch Fohberg 
2012 hinsichtlich des Vorkommens streng geschützter Vogelarten kontrolliert und die 
Ergebnisse mit Fachleuten (Rudolf Lühl, Uhu- und Wanderfalkenschutz) abgestimmt. 
Eine komplette Brutvogelkartierung aller Vogelarten ist im direkten Vorhabensbereich 
Endhahlen (Prüfraum 1) vorgenommen worden. In Prüfraum 2 erfolgte die Erfassung 
der bedrohten oder geschützten Vögelarten, d.h. Brutvögel, Durchzügler und 
Nahrungsgäste mit nationalem und europäischem Schutzstatus und hoher 
Gefährdungseinstufung (gefährdet, stark gefährdet, vom Aussterben bedroht) der 
Roten Liste von Baden-Württemberg. Im Fokus des Prüfraumes 3 stand die Erfassung 
der streng geschützten Vogelarten, d.h. Brutvögel, Durchzügler und Nahrungsgäste 
mit nationalem und europäischem Schutzstatus. In Prüfraum 4 wurden die streng 
geschützten Arten innerhalb des Steinbruchs Fohberg 2012 erfasst und Informationen 
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von Fachleuten aufgenommen. Die Hauptuntersuchung der Brutvögel erfolgte im 
Zeitraum zwischen dem 06.04. und 20.07.2010. Am 06.04., 19.04. 20.04., 12.05., 
27.05. und 22.05. ist das Untersuchungsgebiet (UG) in den frühen Morgenstunden 
und am 19.04. und 11.05. am späten Abend zur Aktivitätszeit dämmerungs- bzw. 
nachtaktiver Arten begangen und verhört worden. Am 23.05., 06.07. und 20.07. wurde 
das Gebiet gezielt auf Brutvorkommen des Bienenfressers (Merops apiaster) und des 
Wiedehopfs (Upupa epops) bzw. weiterer teils auch später brütender Arten begangen. 
Die Begehungsdauer betrug im Schnitt 3 Stunden und 15 Minuten. Insgesamt 
umfasste die Kartierungszeit im Gelände einen Zeitraum von 33,5 h. Die im Rahmen 
der Untersuchung vorgenommene Gliederung der genannten Fläche in Prüfräume, 
erlaubte eine jeweils differenzierte Betrachtung. In den einzelnen Prüfräumen wurden 
alle Revier anzeigenden Verhaltensmerkmale, wie Gesang, Balzflüge, innerartliche 
Interaktion zwischen Paaren oder Rivalen, Interaktion mit anderen Arten, Futter- oder 
Nistmaterialtransport der im Prüfraum relevanten Arten notiert. Bei der 
Reviererfassung wurden die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005) berücksichtigt und die Arten in den 
vorgeschlagenen Erfassungszeiträumen für die Bestandsermittlung von Brutvögeln in 
Deutschland erfasst. Dabei zählen zwei Nachweise von Revier anzeigendem 
Verhalten der jeweiligen Art, die zu unterschiedlichen Begehungsterminen innerhalb 
der artspezifischen Erfassungszeiten erfolgen, als Reviernachweis. Zusätzlich wurde 
zwischen April und Anfang Juni 2011 der Status der Zaunammer nochmals geprüft, da 
2010 nur Einzelbeobachtungen gelangen und nicht klar zu entscheiden war, welchen 
Status die Art im Gebiet hat. 
 
Die betroffenen wertgebenden Vogelarten sind im Kaiserstuhl charakteristisch für 
trockenwarme, teilweise mit Gehölzen bestandene Rebböschungen und dichtere 
Feldgehölze. Sie benötigen als Nistplatz teils niedrigwüchsige Heckenstrukturen 
(Neuntöter, Dorngrasmücke, Bluthänfling), hochwüchsigere Feldgehölze (Turteltaube) 
oder nutzen grasige Böschungen als Nistplatz (Schwarzkehlchen) bzw. sind alle auf 
niedrige Gebüsche �± gerne auch Rebpfähle oder Reben �± als Ansitzwarte 
angewiesen. Insekten und Samen sind je nach Art wichtige Nahrungsgrundlage und 
stehen auf Rebböschungen und auch kleinflächigen Säumen und Magerrasen zur 
Verfügung. 
 
7.2 Überblick über alle Arten im Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl 
 
Für das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl sind zahlreiche Arten des Anhang I und 
Zugvogelarten nach Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie gemeldet. Die Milanarten 
sind in Gaede & Gilcher (2012) zusätzlich als Nahrungsgäste aufgeführt. 
 
 
BV = Brutvogel, NG = Nahrungsgast, - = kein Vorkommen 
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Tab. 1: Brut- und Zugvogelarten im Vogelschutzgebiet und Vorkommen in den 
Prüfräumen 

Deutscher Name Wiss. Name Anhang I Vorkommen 
in allen 

Prüfräumen 
(Prüfraum  

1-4) 

Vorkommen 
im 

Vorhabens-
gebiet 

(Prüfraum 1) 
Eisvogel Alcedo atthis Anhang I - - 
Uhu Bubo bubo  BV - 
Schwarzspecht Dryocopus 

martinus 
Anhang I - - 

Wanderfalke Falco peregrinus Anhang I NG - 
Neuntöter Lanius collurio Anhang I BV BV 
Heidelerche Lullula arborea Anhang I - - 
Wespenbussard Pemis apivora Anhang I - - 
Mittelspecht Picoides medius Anhang I - - 
Grauspecht Picus canus Anhang I BV - 
Rotmilan Milvus milvus Anhang I - - 
Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I - - 
Hohltaube Columba oenas Zugvogelart - - 
Wachtel Cornutix cornutix Zugvogelart - - 
Baumfalke Falco subbuteo Zugvogelart - - 
Wendehals Jynx torquilla Zugvogelart BV BV 
Bienenfresser Merops apiaster Zugvogelart BV NG 
Wiedehopf Upupa epops Zugvogelart BV NG 
Schwarzkehlchen Saxicola 

torquata 
Zugvogelart BV BV 

Zaunammer Emberiza cirlus Zugvogelart - NG/potentiell 
BV 

 
 
Die Zusammenstellung zeigt, dass Arten der Gewässer, Wälder und Wiesen bzw. 
Magerrasen im Gebiet und den großräumig abgegrenzten Prüfräumen 
(Vorhabensgebiet, Korridor und Puffer, umgebende Weinbergshänge, Steinbruch 
Fohberg (vgl. UVS und LBP) nicht vorkommen und eine Betroffenheit durch das 
Vorhaben auszuschließen ist. Dies gilt für den Eisvogel, Schwarzspecht, die 
Heidelerche, den Wespenbussard, den Mittelspecht, dem Rotmilan, den 
Schwarzmilan, die Hohltaube, die Wachtel und den Baufalken.  
 
7.3 Nicht durch das Vorhaben betroffene Arten innerhalb der Prüfräume 
 
Nicht von dem Vorhaben betroffen sind alle Arten, die im Prüfraum 1 Endhahlen nicht 
gefunden wurden und entweder an Felsen im Steinbruch Fohberg oder Waldränder 
gebunden sind.  Ihr Lebensraum sind nicht die für das Gebiet Endhahlen typischen 
Weinberge mit Böschungen, Feldhecken und Hohlwegen. 
 
Für Uhu (Bubo bubo), Wanderfalke (Falco peregrinus) und Grauspecht (Picus canus) 
ist eine negative Betroffenheit durch das Vorhaben auszuschließen. 
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Künftig können Uhu und Wanderfalke potentiell von neu geschaffenen 
Steinbruchwänden profitieren als möglicher Nistplatz für ein weiteres Brutpaar einer 
der Arten in der Zukunft. 
 
7.4 Betroffene Arten und Beurteilung der Beeinträchtigungen 
Als direkt durch das Vorhaben betroffe werden Arten bezeichnet, die im Prüfgebiet 
Endhahlen in der Abbaufläche, der Betriebsfläche oder Auffüllfläche vorkommen. Im 
Folgenden sind alle Arten aufgeführt, die sich im Gebiet fortpflanzen, entwickeln, ihren 
Nachwuchs aufziehen oder eine andere engere Bindung an das Gebiet zeigen sowie 
Nahrungsgäste (Wiedehopf, Bienenfresser), die das Gebiet zeitweise überfliegen und 
dort Nahrung suchen. 
 

Tab. 2: Liste potentiell betroffener der Vogelarten des Vogelschutzgebiets 

RL BW = Rote Liste Baden-Württemberg (V = Vorwarnliste, 2 = stark gefährdet, 1 = 
vom Aussterben bedroht) 

BNatschG  = s: streng geschützt, b: besonders geschützt 
VRL = Vogelschutzrichtlinie, I = Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, Z = 

Zugvogelart nach Art. 4, Abs. 2 der VRL, für die Schutzgebiete ausgewiesen 
wurden, A = in Anhang A der EG-VO 338/97 streng geschützt 

 

Artname Anzahl 
betrof-fener 

Reviere 

 

RL 
BW 

VSR Häufigkeit BP 
Kaisrestuhl  

SDB / 
geschätzt 

Betroffenheit Maßnah-
men 

 Neuntöter  - 
Lanius collurio  

1 V I 51-100 / < 100 1 Brutplatz 
betroffen 

M1, M3, 
M4 

Schwarzkehlch
en - Saxicola 
torquata  

2 - Z  < 301/ > 400 
Reviere 

2 Brutplätze 
betroffen 

M1, M4 

 Wendehals  - 
Jynx torquilla  

1 2 Z < 71/ < 100 
Reviere 

1 Brutplatz 
betroffen 

M1, M2, 
M5 

 Zaunammer  - 
Emberiza cirlus  

kein sicherer 
Brutnachwei
s, potentiell 

1 Z > 10 Reviere, 
sich stark 
ausbreitend 

1 potentieller 
Brutplatz 
betroffen 

M1, M3, 
M4 

Bienenfresser �± 
Merops apiaster  

Nahrungsga
st/Überflug 

V Z < 149 / < 150 
Brutpaare 

Nahrungsha-
bitat mit 
geringer 
Bedeutung 
betroffen 

M6 

Wiedehopf �± 
Upupa epops  

Nahrungsga
st/Überflug 

2 Z < 86 / < 100 
Brutpaare 

Nahrungsha-
bitat mit 
geringer 
Bedeutung 
betroffen 

- 
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Es gibt bislang keine flächendeckende Untersuchung zu den Vogelarten im 
Vogelschutzgebiet. Die Daten des Standarddatenbogens (SDB) geben den Stand von 
2009 wider. Die eigene Einschätzung der Brutpaare (BP) ist ergänzt. Für den 
Wiedehopf und das Schwarzkehlchen dürfte eine Steigerung der Brutpaarzahlen 
eingetreten sein, während Neuntöter, Wendehals und Bienenfresser gleich geblieben 
sind und die Zaunammer sich aktuell ausbreitet.  
 
Für die einzelnen Arten werden bereits Maßnahmen aufgeführt, die im Folgenden 
noch genauer erläutert werden. Artenschutzrechtlich wurden die Vogelarten in der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) bearbeitet. 
 
Maßnahmen für die einzelnen Arten 
M1 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Februar) 
M2 Aufhängen von Nistkästen 
M3 Neuanlage von Feldgehölzen und Hecken in Ausgleichsflächen 
M4 Neuanlage von Trockenrasen, Trockenwiesen und Säumen 
M5 Neupflanzung von Hochstamm-Einzelbäumen 
M6 Anlage von Löss-Absätzen als künftiger Nistplatz und Aufwertung 
 
 
7.5 Erhaltungsziele für betroffene Vogelarten und Zuordnung der Maßnahmen 
 
Für die gemeldeten Brut- und Zugvogelarten des Vogelschutzgebiets Kaiserstuhl sind 
durch die LUBW Schutz- und Erhaltungsziele formuliert, denen die vorgesehenen 
Maßnahmen zugeordnet werden können: 
 
Bienenfresser ( Merops apiaster ) 
�x Erhaltung von blütenreichen Böschungen, Ruderalfluren, Gebüsch- oder 

Gehölzgruppen, magerem Grünland, Viehweiden und Wiesen in Weinbergslagen  
�x Erhaltung von strukturreichen, offenen und wärmebegünstigten Landschaftsteilen  
�x Erhaltung von extensiven landwirtschaftlichen Nutzungen in der Umgebung von 

Brutplätzen 
�x Erhaltung der weitgehend vegetationsfreien Brutwände, insbesondere der 

Lösswände 
�x Erhaltung von Sitzwarten wie vereinzelte teils dürre Bäume und Büsche 
�x Erhaltung der Gewässer 
�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mitgrößeren Fluginsekten 
�x Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten 

während der Fortpflanzungszeit 
 
Neuntöter ( Lanius collurio ) 
�x Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobst-, Grünland- und Weinbaugebieten 
�x Erhaltung von Nieder- und Mittelhecken aus standortheimischen Arten, 

insbesondere dorn- oder stachelbewehrte Gehölze 
�x Erhaltung von Einzelbäumen und Büschen in der offenen Landschaft 
�x Erhaltung von Feldrainen, Graswegen, Ruderal-, Staudenfluren und Brachen 
�x Erhaltung von Acker- und Wiesenrandstreifen 
�x Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit 

vorgenannten Lebensstätten 
�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mitgrößerer Insekten 
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Schwarzkehlchen ( Saxicola rubicola ) 
�x Erhaltung von trockenen extensiv genutzten Wiesen- und Ackergebieten sowie 

Weinbaulandschaften 
�x Erhaltung von Weg- und Feldrainen, Saumstreifen, Böschungen, kleineren 

Feldgehölzen, unbefestigten Feldwegen sowie Rand- und Altgrasstreifen sowie von 
Brachfächen 

�x Erhaltung von vereinzelten Büschen, Hochstauden, Steinhaufen und anderen als 
Jagd-, Sitz- und Singwarten geeigneten Strukturen 

�x Erhaltung von Sekundärlebensräumen wie aufgelassene Abbaustätten mit 
vorgenannten Lebensstätten 

�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten und Spinnen 
 
Wendehals ( Jynx torquilla ) 
�x Erhaltung von aufgelockerten Laub-, Misch- und Kiefernwäldern auf trockenen 

Standorten sowie Auenwaldstreifen im Offenland 
�x Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobstbeständen 
�x Erhaltung der Magerrasen 
�x Erhaltung von mageren Mähwiesen oder Viehweiden sowie Feldgehölzen 
�x Erhaltung von zeitlich differenzierten Nutzungen im Grünland 
�x Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 
�x Erhaltung von Bäumen mit Höhlen 
�x Erhaltung von Randstreifen, Rainen, Böschungen und gesäumten gestuften 

Waldrändern 
�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Wiesenameisen 
 
Wiedehopf ( Upupa epops ) 
�x Erhaltung von extensiv bewirtschafteten Streuobstwiesen sowie Wiesen- und 

Weinbaulandschaften 
�x Erhaltung von blütenreichen Böschungen und Ruderalfluren, extensiven Viehweiden 
�x Erhaltung der Mager- und Trockenrasen 
�x Erhaltung von zeitlich differenzierten Nutzungen im Grünland 
�x Erhaltung von lichten Waldbeständen, insbesondere im Waldrandbereich 
�x Erhaltung von Feldgärten 
�x Erhaltung von Altbäumen und Altholzinseln 
�x Erhaltung der Bäume mit Großhöhlen in bis zu 10 m Höhe sowie der Nisthilfen und 

weiterer Nistgelegenheiten wie Höhlungen in Mauern, Hütten und Holzstapeln 
�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit größeren Insekten wie 

Maulwurfs- und Feldgrillen sowie großen Käfern 
�x Erhaltung störungsfreier oder zumindest störungsarmer Fortpflanzungsstätten 

während der Fortpflanzungszeit (1.4. �± 31.8.) 
 
Zaunammer ( Emberiza cirlus ) 
�x Erhaltung von extensiv genutzten Weinbergslagen mit eingestreuten dichten 

Gebüsch- oder  Gehölzgruppen 
�x Erhaltung von reich strukturiertem Nutzgartengelände und Streuobstwiesen, 

bevorzugt in sonnenexponierter Hanglage 
�x Erhaltung von einzeln stehenden schlanken, hochgewachsenen Baum- und 

Buschgestalten 
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�x Erhaltung von ungenutzten Randstreifen und trockenen Säumen 
�x Erhaltung von kleineren, zeitweise brach fallenden Flächen 
�x Erhaltung von Bewirtschaftungsweisen, die zu niedrig und lückig bewachsenem 

Erdboden führen 
�x Erhaltung des Nahrungsangebots, insbesondere mit Insekten zur Jungenaufzucht 
 

7.5.1 Darstellung der betroffenen Arten der Vogelschutzrichtlinie 
 
Neuntöter ( Lanius collurio ), streng geschützt nach BNatSchG und Anhang I 
VSchRL 
Beobachtungen 
Am 12.05. wurde ein Paar dieser Art im Prüfraum 1 und im westlich angrenzenden 
Bereich festgestellt. Die Neuntöter kamen, wie auch im Vorjahr 2010, überregional 
erst spät in ihren Bruthabitaten an. Das Männchen zeigte Revier anzeigendes 
Verhalten und sang von exponierter Warte aus von der östlich an den Probesteinbruch 
angrenzenden Feldhecke. Neben dem Endhahlen-Paar wurde am ostexponierten 
Hang des Tales ein weiteres Revier festgestellt. Ab dem 18.05. konnte das Paar bei 
jeder Begehung nachgewiesen werden. 
Die Reviere waren bis in den Juli hinein besetzt. Am 06.07. wurde ein diesjähriger 
Jungvogel im UG beobachtet, so dass von zumindest einer erfolgreichen Brut 
ausgegangen werden kann. Leider konnte kein direkter Brutnachweis, zum Beispiel 
durch Futter tragende Altvögel oder die Fütterung von Jungvögeln, erbracht werden. 
Habitat 
Der Neuntöter (Lanius collurio) findet als Art halboffener Lebensräume optimale 
Habitatstrukturen im UG, vor allem an der ost- und südexponierten Flanke des 
Schambachtales. Das Gewann Endhahlen und der strukturreiche Bereich am Fuß des 
Westhanges bieten sehr gute Bedingungen für den Neuntöter. Dort wechseln sich 
extensiv genutzte bzw. gepflegte Böschungsbrachen, einzelne Gehölze und Hecken 
bzw. Gebüsche an Böschungen auf engen Raum ab. 
  
Zaunammer ( Emberiza cirlus ), streng geschützt nach BNatSchG und nach 
Artikel 4, Absatz 2 der VSchRL als bedrohte Zugvogelarten 
Beobachtungen 
M. Salcher konnte im Jahr 2009 bei Schelingen den ersten Brutnachweis der 
Zaunammer (Emberiza cirlus) für das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl erbringen 
(Treiber 2009). Von der bisher noch nicht im Standarddatenbogen für das 
Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl aufgeführten Art wurden im zentralen Kaiserstuhl im 
Jahr 2009 mindestens 5 Reviere festgestellt. Ein weiterer Brutnachweis bei 
Schelingen und weitere Artnachweise singender Männchen im Kaiserstuhl im Jahr 
2010 (u.a. auch die im Gewann Endhahlen) belegen, dass die Zaunammer im 
Kaiserstuhl bodenständig geworden ist und dass sich die Art vermutlich in Ausbreitung 
befindet. 2011 und 2012 wurde die Art auch bei Ihringen (Himmelburg) und bei 
Oberbergen (Krummer Graben) beobachtet.  
Im Untersuchungsgebiet wurde die Zaunammer am 06.04. und am 20.04.2010 im 
Prüfraum 1 (Gewann Endhahlen) nachgewiesen. Am 06.04. wurden ein ausdauernd 
singendes Männchen und ein Weibchen in der Umgebung des Probesteinbruchs 
festgestellt. Bis auf die Männchen, die meist nur zur Paarungszeit exponiert sitzend 
ihren arttypischen Gesang vortragen, ist die Art schwierig nachzuweisen. Die 
Weibchen und Jungvögel sind deutlich schwerer zu beobachten, da sie kaum 
exponiert sitzen und sich nicht wie die Männchen singend, sondern nur leise, mit leicht 
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verwechselbaren Positionsrufen lautäußern. Sie sind zudem schlichter gefärbt als die 
Männchen und unterscheiden sich weniger deutlich von den Weibchen und 
Jungvögeln der im Vergleich häufigen Goldammer (Emberiza citrinella). Am 20.04. 
wurden innerhalb der vierstündigen Begehungszeit keine singende Zaunammer mehr 
festgestellt. Aus dem dichten Waldrebenschleier des Hohlweges westlich des 
Probesteinbruchs konnten aber Positionsrufe verhört werden. Nach minutenlanger 
Nachsuche flog eine weibliche Zaunammer in nordöstlicher Richtung davon. Eine 
männliche Zaunammer wurde am selben Vormittag ca. 3 Stunden später im Prüfraum 
3 bei der Nahrungsaufnahme beobachtet. Leider verlor der Beobachter das Tier 
zwischen den unübersichtlichen Reben aus den Augen, so dass nicht geklärt werden 
konnte wohin die Ammer abflog. Ein weiterer Nachweis der Art gelang nicht, obwohl 
bei den folgenden Begehungen auch mit Gesangsimitat bzw. Klangattrappe gearbeitet 
wurde. Die beiden Nachweisdaten liegen im artspezifischen Erfassungszeitraum, so 
dass methodisch ein Reviernachweis vorliegt. Ob die Art im Untersuchungsgebiet 
brütet, konnte nicht definitiv geklärt werden, da keine Futter tragenden bzw. fütternden 
Alttiere oder Familienverbände mit Jungvögeln festgestellt wurden. Dies wurde in 
anderen Gebieten (z.B. Schelingen Kirchberg) zeitgleich beobachtet, nicht aber im 
untersuchten Gebiet. 
2011 wurde das Gebiet speziell in Hinblick auf das Vorkommen der Zaunammer noch 
mal zu drei Zeitpunkten ohne Erfolg kontrolliert. Die Art konnte weder singend noch 
als Tier beobachtet werden. Es bleibt deshalb offen, ob sich die Zaunammer 2010 im 
Gebiet fortpflanzen konnte bzw. das Gebiet regelmäßig von der Art genutzt wird. Das 
Revier ist nicht dauerhaft besetzt, potentiell sind Gebüsche und Hecken an vielen 
Stellen im Kaiserstuhl für die Art geeignet. 
Habitat  
Die als sehr mobil beschriebene Art kann auch weit voneinander entfernt liegende 
Teilreviere besiedeln. Die Aktivitätszonen der Zaunammer könnten daher sowohl 
innerhalb als auch im weiteren Umfeld des Untersuchungsgebietes liegen. Vermutlich 
liegen zwei Aktivitätszonen im Untersuchungsgebiet. 
Das UG bietet der Zaunammer eine Vielzahl geeignete Lebensraumstrukturen zur 
Nahrungsaufnahme und zur Brut. Die Art bevorzugt Bereiche, die sich durch schmale 
Rebterrassen, durch steile, mit Waldrebe u.a. bewachsene Terrassenböschungen, 
durch eingestreute Feldgehölze und kleinflächig ausgebildete Magerrasen 
auszeichnen. Diese Strukturen sind an den Hängen des Schambachtals und vor allem 
auch im Gewann Endhahlen gegeben.  
 
Wendehals ( Jynx torquilla ), streng geschützt nach BNatSchG, geschützter 
Zugvogel nach Art. 4, Abs 2 VSchRL 
Beobachtungen 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt mindestens 10 Reviere des Wendehals 
(Jynx torquilla) festgestellt. Dies entspricht einer bemerkenswert hohen Brutdichte 
�G�L�H�V�H�U���O�D�Q�G�H�V�Z�H�L�W���D�O�V���Ä�V�W�D�U�N���J�H�I�l�K�U�G�H�W�³���H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W�H�Q���6�S�H�F�K�W�D�U�W�����'�H�U���:�H�Q�G�H�K�D�O�V���J�H�K�|�U�W����
wie seine Verwandten auch, zu den Höhlenbrütern, obwohl er selbst keine Höhlen 
zimmern kann und auf vorhandene Höhlen angewiesen ist. Er bewegt sich während 
der Nahrungssuche gern auf dem Boden und wird daher wie auch der Grünspecht zu 
den Erdspechten gezählt. Die Art profitiert im UG von den offenen, regelmäßig 
gemähten Bereichen, die ihm die Nahrungssuche vereinfachen. Die angrenzenden 
Böschungsbrachen stellen wiederum Rückzugsraum für seine Nahrung dar. Bevorzugt 
werden Ameisen aller Entwicklungsstadien aber auch Blattläuse und weitere Insekten. 
Habitat  
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Der Wendehals ist ein Charaktervogel der Streuobstwiesen, der durch die 
Ausräumung der Landschaft im Zuge der Flurbereinigung und Zersiedelung der 
Landschaft stark gelitten hat. Die strukturreichen Biotope des Schambachtales mit 
alten Nuss- und Obstbäumen, die eingestreut in den Niederstamm-Obstplantagen und 
Weinbergen liegen sowie die Böschungsbrachen im Kontrast zu die vielen kurzrasigen 
Grünlandflächen entsprechen den Habitatansprüchen der Art. Da im 
Untersuchungsgebiet kaum noch alte, hochstämmige Streuobstbäume mit Höhlen 
vorhanden sind, ist der Wendehals von den Nistkästen mit größeren Einfluglöchern 
abhängig, die im gesamten Untersuchungsgebiet aufgehängt wurden. 
 
Wiedehopf ( Upupa epops ), streng geschützt nach BNatSchG, geschützter 
Zugvogel nach Art. 4, Abs 2 VSchRL 
Beobachtungen 
Bereits am 06.04. wurden drei Tiere der Art, darunter ein balzender Wiedehopf 
(Upupa epeops), im Untersuchungsgebiet festgestellt. Die in den Roten Listen Baden-
�:�•�U�W�W�H�P�E�H�U�J�V���X�Q�G���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G�V���D�O�V���Ä�V�W�D�U�N���J�H�I�l�K�U�G�H�W�³�����5�/ 2) eingestufte Art wurde im 
Untersuchungsgebiet mit sehr hoher Stetigkeit bei allen Begehungen nachgewiesen. 
Nach der Auswertung einer Vielzahl an Beobachtungen der Art, die während der 
Begehungen gemacht wurden, können 3 Aktivitätszentren unterschieden werden. Am 
23.05. und 07.06. wurden zudem aus drei Richtungen zeitgleich rufende Wiedehopfe 
vernommen. Innerhalb der vermuteten Aktivitätszonen gibt es jeweils mehrere 
geeignete Brutplätze. Am 18.05. konnten im Gewann Wächtelberg 2 Wiedehopfe 
beobachtet, die paartypisches Verhalten zeigten. Wenige Minuten später wurde ein 
Tier dabei beobachtet, wie es einen Nistkasten anflog und darin verschwand. Leider 
gelang im Untersuchungszeitraum nur der Nachweis einer erfolgreiche Brut im 
Gewann. Potentiell kann der Wiedehopf in anderen Jahren zahlreicher vorkommen. 
Habitat 
Der Wiedehopf lebt von Insekten, die er meist am Boden fängt. Ebenso wie der 
Wendehals bevorzugt er bewirtschaftete Flächen zur Nahrungsaufnahme. Er profitiert 
im Untersuchungsgebiet von der Strukturvielfalt der Lebensräume und vom daraus 
resultierenden Nahrungsreichtum. Der Wiedehopf ist als Höhlenbrüter im Kaiserstuhl 
auf die meist im Inneren von Rebhäuschen angebrachten Nistkästen angewiesen. Alte 
Hochstammstreuobstbäume mit geeigneten Höhlen sind sehr selten geworden, so 
dass die Art im Kaiserstuhl fast nur noch in Nistkästen brütet und davon abhängig ist. 
Auch im UG finden sich einige künstliche Nistplätze sowohl in Rebhütten als auch 
freihängend an Pfosten oder an Außenwänden von Hütten. 
 
 
Bienenfresser ( Merops apiaster ), streng geschützt nach BNatSchG, geschützter 
Zugvogel nach Art. 4, Abs 2 VSchRL 
Beobachtungen 
Die ersten Bienenfresser konnten im Jahr 2010 aufgrund der schlechten Witterung 
erst am 18.05. im Untersuchungsgebiet beobachtet werden. Bei dieser Begehung 
wurde ein Trupp von 13 Tieren im UG festgestellt. Erst Ende Mai, am 23.05., flogen 
die Vögel geeignete Lößwände an, um die Festigkeit des Lösses zu prüfen und 
potentielle Orte für die Neuanlage von Brutröhren zu finden. An zwei Stellen wurde mit 
dem Bau der Röhren begonnen. Insgesamt konnten 4 Paare bei der Brutplatzsuche 
innerhalb des UG beobachtet werden. Am 06.07. und 20.07. erfolgte die Kontrolle der 
potentiellen Brutplätze in geeigneten Lößwänden. Zwei Höhlen wurden regelmäßig 
angeflogen und auch Futter eingetragen. 
Habitat 
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Der Bienenfresser ist auf grabbaren Untergrund angewiesen, um seine Brutröhren 
anzulegen. Er bevorzugt dabei vertikale Strukturen in südost- bis südwestlicher 
Exposition. Im Kaiserstuhl stellen die Lößsteilwände ideale Brutplätze dar. Im UG sind 
kaum geeignete, steile Abbruchwände vorhanden. Die meisten Wände werden bereits 
von einem Vegetationsschleier verhangen oder haben nicht die entsprechende 
Exposition. Der Bienenfresser ist ein Insektenjäger, der im UG von der Strukturvielfalt 
der Biotope und dem damit verbundenen Nahrungsreichtum profitiert.  
 
Schwarzkehlchen ( Saxicola torquata ), besonders geschützt nach BNatSchG, 
geschützter Zugvogel nach Art. 4, Abs 2 VSchRL 
Beobachtungen 
Das Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) ist ein häufiger Brutvogel des UG, von dem 
mindestens 19 Reviere festgestellt wurden. Die Art ist durch ihren oftmals exponiert 
sitzend vorgetragenen Gesang und die arttypische Färbung leicht nachzuweisen. 
Neben dem Revier anzeigendem Verhalten des Männchens konnten auch die 
zwischen artlichen und intersexuellen Interaktionen zwischen den Paaren und Rivalen, 
die Fütterungstätigkeit und die Jungvögel im Familienverband beobachtet werden. 
Das Schwarzkehlchen kann im Gebiet mindestens zwei Jahresbruten durchbringen. 
Einige Paare haben in der Beobachtungszeit zweimal mit Erfolg gebrütet. 
Habitat 
Das Schwarzkehlchen findet im UG mit seinen strukturreichen Böschungen ideale 
Habitate. Als Ansitzjäger nutzt es die Vielzahl an exponierten Gebüschen als Warten 
zur Jagd nach Insekten.  
 
7.6 Maßnahmen zur Sicherung der lokalen Populationen 
 
Die Maßnahmen leiten sich aus den Schutz und Erhaltungszielen für die einzelnen 
Arten ab. Gesichert sind Maßnahmenflächen durch die Eigentumsverhältnisse. Die 
Firma Hauri hat die Grundstücke bereits gekauft oder wird diese durch durch Verträge 
dauerhaft sichern. 
 
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 
 

�x M 1: Werden Arbeiten an Gehölzen durchgeführt (Baufeldfreimachung), findet 
dies ausschließlich außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Ende Februar) statt. 
(vgl. auch spezielle artenschutzrechtliche Prüfung saP) 

�x M 2: Anbringen von 8 Nistkästen für den Wendehals. Die Nistkästen werden 
vor allem in den Hohlwegen und dem erhaltenen östlichen Teil des Hohlwegs 
�Ä�(�Q�G�K�D�K�O�H�Q�� �2�V�W�³�� �D�Q�J�H�E�U�D�F�K�W����Einige Nistkästen können auch an gepflanzten 
Bäumen angebracht werden. Es ist darauf zu achten, dass die Nistkästen nicht 
an den Wanderwegen platziert werden. Der Wendehals ist durch Nistkästen 
leicht zu fördern und nicht unbedingt auf alte Bäume angewiesen (eig. Beob. 
von Nistkasten-Bruten in der Rebflur Ihringen). 

�x M 3: Neuschaffung von Niststrukturen für Heckenbrüter: Neuntöter, 
Dorngrasmücke, Amsel, Bluthänfling, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, 
Rotkehlchen, Turteltaube, Zaunammer und andere Heckenbewohner 
profitieren. Neupflanzung von Hecken und Gehölzgruppen in großem Umfang 
in der Nähe des Vorhabensgebietes Endhahlen. Gepflanzt werden 
ausschließlich gebietsheimische Gehölze, insbesondere Hundsrose, Weißdorn, 
Kreuzdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe, Roter Hartriegel, Berberitze, Wolliger 
Schneeball, Basenstrauch mit einzelnen Flaumeichen oder anderen 
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niedrigwüchsigen Baumarten (Feldahorn,  Vogelkirsche, Wildapfel, Wildbirne, 
Elsbeere).  

�x M 4: Gebietsheimische Ansaat der Böschungen und neu angelegten Flächen 
mit Wiesendruschgut der Halbtrockenrasen und Salbei-Glatthaferwiesen des 
Kaiserstuhls. Verbesserung und Neuschaffung der Nist- und Nahrungsstruktur 
für Bodenbrüter, Insekten und Samen fressende Vogelarten. Nistplatz für das 
Schwarzkehlchen und Nahrungshabitat für viele andere Arten. 

�x M 5: Pflanzen von mindestens 10 Hochstamm-Obstbäumen/Solitärbäumen an 
geeigneten Plätzen. Als Arten genutzt werden können Walnuss (Juglans regia), 
Stiel-Eiche (Quercus robur), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Feld-Ahorn (Acer 
campestris), Elsbeere (Sorbus torminalis), Süßkirsche und Apfel. 

 
Als zusätzliche Aufwertungsmaßnahmen werden Lösslagen am Rande des 
Steinbruchs im oberen Bereich als Steilwände und geeignete Nistplätze für den 
Bienenfresser angelegt. Dies wird in Abhängigkeit von der Standfestigkeit des 
Lösses  vor Ort entschieden. Der Bienenfresser kann als geschützter Zugvogel im 
Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl so mit neuen Nistmöglichkeiten von dem Abbau 
indirekt profitieren. 

 
7.7 Zeitplan für die funktionserhaltenden Maßnahmen  
 
Eine frühzeitige Umsetzung der artspezifischen Maßnahmen sichert die lokalen 
Populationen der betroffenen Arten. Folgender Zeitplan kann bei der Realisierung der 
Maßnahmen angewandt werden. 

 

Tab. 3: Maßnahmen und Zeitplanung 

Maßnahme Zeitpunk t  
Anpflanzen von Hecken und Feldgehölzen und Ansaat von 
Halbtrockenrasen/Trockenwiesen auf den nicht veränderten 
und aufwertbaren Flächen innerhalb des 
Rahmenbetriebsplans Endhahlen. Die ökologische Funktion der 
vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird so 
im räumlichen Zusammenhang erhalten 

ab Genehmigung 
und Bereitstellung 
von Flächen 

Anpflanzen von Hecken und Feldgehölzen und Ansaat von 
Halbtrockenrasen/Trockenwiesen auf neu angelegten 
Rebböschungen und Hohlwegrändern innerhalb des 
Rahmenbetriebsplans Endhahlen. Die ökologische Funktion der 
vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird so 
im räumlichen Zusammenhang erhalten 

ab Neuanlage der 
Flächen 

 
Alle Begrünungsarbeiten mit Gehölzen und Gräsern/Kräutern werden mit 
gebietsheimischem Pflanz- und Saatgut durchgeführt. Die Arbeiten erfolgen 
unverzüglich nach Verfügbarkeit der Flächen. 
 
7.8 Gesamtbeurteilung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Sicherung der 

lokalken Population 
 
Mit der Durchführung der Maßnahmen zur Sicherung der Funktion der Habitate ist 
auszuschließen, dass sich der Erhaltungszustand der entsprechenden Vogelarten im 
Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl verschlechtert. 
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�x Durch die allgemeine Bauzeitenregelung außerhalb der Brutzeit werden keine 
Individuen getötet oder  verletzt und es erfolgt keine erhebliche Störung von 
europäischen Vogelarten.  

�x Bei zahlreichen Arten bleibt die ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin gewahrt.  

�x Die Maßnahmen sind aufgeführt, räumlich bestimmt und rechtlich durch 
Eigentumsrechte bzw. Planungsrecht abgesichert. Die geschaffenen Flächen 
und Biotopqualitäten werden als Ausgleichsflächen dauerhaft bzw. mindestens 
über 25 Jahre erhalten. 

�x Durch die funktionserhaltenden Maßnahmen ist eine Schädigung des günstigen 
Erhaltungszustandes für die betroffenen Arten ausgeschlossen. Die 
Maßnahmen sind dazu geeignet, die zu erwartenden Umweltschäden zu 
sanieren. 

�x Für einige Arten wie den Bienenfresser kann sich die Situation lokal 
verbessern, wenn Nistmöglichkeiten neu geschaffen werden und sich der 
�6�W�D�W�X�V���Y�R�Q���Ä�1�D�K�U�X�Q�J�V�J�D�V�W�³���]�X���Ä�%�U�X�W�Y�R�J�H�O�³���Y�H�U�l�Q�G�H�U�Q���N�D�Q�Q���� 

 

8 Bewertung der Erheblichkeit von Beeinträchtigung im 
Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 

8.1 Auswahl der berücksichtigen Pläne und Projekte 
 
Für eine Prüfung der Summationseffekte von Vorhaben innerhalb der Rebflur werden 
insbesondere die seit 2010 und in den Jahren zuvor erfolgten großen 
Rebflurbereinigungen berücksichtigt. Sie waren die einzigen größeren Vorhaben, die 
großflächig zu einer Veränderung der Situation führen könnten: 
 

�x Flurneuordung Burkheim (Bündle) 
�x Flurneuordung Vogstsburg-Achkarrer Schlossberg 
�x Flurneuordung Vogtsburg-Schelingen (Kirchberg) 
�x Flurneuordung Endingen-Königschaffhausen (Kornenberg) 
�x Flurneuordung Ihringen (Schachenberg) 
�x Flurneuordung Vogtsburg-Oberrotweil (Ebnet) 
�x Flurneuordung Vogtsburg-Oberbergen (Krummer Graben) 
�x Flurneuordung Vogtsburg-Achkarren (Schneckenberg) 

 
Für das Vorhaben Vogtsburg-Schelingen (Kirchberg) wurde beispielhaft ein Monitoring 
durchgeführt (Treiber 2009), um die Entwicklung der Vogelarten des 
Vogelschutzgebiets Kaiserstuhl vor und nach erfolgter Flurneuordung zu prüfen. Bei 
den heutigen Flurneuordungen werden Gehölzstrukturen erhalten bzw. durch 
Ersatzpflanzungen ersetzt und wertvolle Strukturen wie Trockenrasen ebenfalls 
erhalten und großflächig alle Böschungen gebietsheimisch mit Wiesendruschgut des 
Kaiserstuhls wieder begrünt. Es werden, wenn möglich, Löss-Absätze neu angelegt 
und Nistmöglichkeiten für den Wiedehopf neu geschaffen. Dies führte im Falle der 
Flurneuordung Schelingen Kirchberg dazu, dass sich die Situation nicht 
verschlechterte und im Gegenheil die Zaunammer das Gebiet neu besiedelte, der 
Bienenfresser sehr viel zahlreicher nisten konnte, der Wiedehopf in dem Gebiet nun 
brütet und Neuntöter, Wendehals und Schwarzkehlchen unverändert bzw. mit 
geringen natürlichen Schwankungen um ein Revier vorkamen. 
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Private Rebumlegungen finden nur in kleinerem Umfang statt. Größere Vorhaben 
werden verpflichtend durch das Landratsamt begleitet nach den gleichen Grundsätzen 
wie die modernen Flurneuordungen. Durch geplante Windkraftanlagen sind nicht die 
Kleinvögel in den Feldhecken nicht betroffen, selbst der Bienenfresser fliegt nur in 
Baumkronen höhe und ist wenig betroffen (Gaede & Gilcher 2012). Auch bei diesem 
Vorhaben werden die Vorgaben der Vogelschutzrichtlinie im Vogelschutzgebiet 
Kaiserstuhl berücksichtigt. 
 
8.2 Gefährdungen  
 
Potentielle Gefährdungen wären die großflächige Zerstörung und Veränderung von für 
die Vögel des Vogelschutzgebiets Kaiserstuhl wesentlichen Strukturen innerhalb der 
Weinberge: 

�x Entfernen der als Niststandort geeigneten, dornenreichen Feldhecken oder 
Überwachsen mit verwilderter Unterlagsrebe (Neuntöter, Zaunammer) 

�x Entfernen der grasreichen Böschungen und Nutzungsintensivierung ohne 
Brachestadien (Schwarzkehlchen) 

�x Entfernen der Einzelbäume und Nistkästen (Wendehals) 
�x Überwachsen der Löss-Steilwände und Beschattung dieser (Bienenfresser) 
�x Keine Möglichkeiten zum Anbringen von Nistkästen in Rebhäuschen 

(Wiedehopf) durch fehlende Kooperation mit den Grundstückseigentümern und 
Winzern 

 
Alle diese Gefährdungen sind rein theoretischer Natur. Die Feldhecken und Gehölze 
sind durch § 32 NatschG geschützt und dürfen nicht entfernt werden, ebenso die 
Trockenrasen der großen Böschungen, die Brachflächen nehmen in den Weinbergen 
tendenziell zu durch den Struktur- und Generationswandel, für die Entfernung der 
Nistkästen für Wiedehopf und Wendehals besteht kein Anlass und für den 
Bienenfresser wurden in den vergangenen Flurbereinigungen über 80 Löss-
Steilwände neu geschaffen bzw. die jährlichen Pflegemaßnahmen wurden über 
PLENUM und den neu gegründeten LEV intensiviert, um die Löss-Steilwände frei zu 
halten. 
 
8.3 Ermittlung und Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen 
 
Die überschlägige Ermittlung der Summierung zeigt, dass bei den bereits 
durchgeführten Vorhaben wie den großflächigeren Rebflurbereinigungen der letzten 
Jahre auf die Einhaltung Voraussetzungen zur FFH-Verträglichkeit bzw. 
Verträglichkeit mit den Zielen des Vogelschutzgebietes Kaisrestuhl geachtet wurde. 
Der positive bzw. bewahrende Effekt der Maßnahmen wurde im Fall des Schelinger 
Kirchbergs dokumentiert und kann auch für die übrigen Maßnahmen übertragen 
werden, die nach gleichen Grundsätzen umgesetzt wurden.  
Ein negativer Summationseffekt ist nicht gegeben, eine Verschlechterung der 
Situation einzelner Vogelarten ist bei Realisierung des Vorhabens in der 
beschriebenen Weise auszuschließen. 
 



 

 20 

9 Gesamtbeurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen bei 
Durchführung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Für Heckenbrüter und Bewohner von Rebböschungen  bedeutet das Vorhaben einen 
Eingriff. Betroffen sind der Neuntöter (1 Revier), das Schwarzkehlchen (2 Reviere) 
und die Zaunammer (nur potentielles Brutvorkommen). Ein Schaden bzw. eine 
Verschechterung der lokalken Population innerhalb des Vogelschutzgebietes 
Kaiserstuhl ist durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu verhindern. Es werden 
umfangreicher als zuvor vorhanden, dornenreiche Feldhecken und Gehölze angelegt 
(ca. 3000 m²) und  große Flächen (8300 m²) durch Ansaat von Halbtrockenrasen und 
Magerwiesen bzw. Säumen aufgewertet. Es entstehen so interessante Biotope. Durch 
die vorgeschlagenen Ausgleichs- und Aufwertungsmaßnahmen können geeignete 
Niststrukturen bereits in Zeit in gleicher Quantität und Qualität  entwickelt werden. 
Dass dies fachlich bereits mit Erfolg möglich ist, zeigen die in den letzten Jahren auf 
großer Fläche durchgeführten Rebflurneuordungen. Die Maßnahmen verteilen sich 
über die südexponierten Hanglagen und um den vorgesehenen Abbau herum und 
grenzen an Rebflächen an, so dass genügend Platz für die Besiedlung der Reviere 
bleibt. 
Für den Wendehals können geeignete Niststrukturen durch das Anbringen von 
Nistkästen kombiniert mit Obst- und Solitärbaumpflanzungen neu geschaffen werden. 
Aktuell dürfte die Art ebenfalls in einem angebrachten Nistkasten brüten, da geeignete 
Baumhöhlen nicht vorhanden sind. 
 
Insgesamt ist die Anzahl der betroffenen Reviere im Vergleich zum Vorkommen der 
Art im gesamten Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl sehr gering (1 bis max. 2 Brutpaare je 
nach Art), so dass schon aus diesem Grund nicht von einem erheblichen Eingriff in die 
Populationen des gesamten Kaiserstuhls bzw. des Vogelschutzgebiets Kaiserstuhl 
auszugehen ist und dieser auszuschließen ist. Die Zaunammer besiedelt aktuell den 
Kaiserstuhl an vielen Stellen neu und breitet sich aus. Das Lebensraumpotential für 
diese im Naturraum in Weinbergslagen mit eingestreuten dichten Gebüsch- oder  
Gehölzgruppen lebende Art ist im Kaisrstuhl sehr groß und längst noch nicht von der 
Art komplett genutzt.  
 
Eine Prüfung der bekannten Vorhaben und erfolgten Eingriffe im Vogelschutzgebiet 
Kaiserstuhl zeigt, dass hierdurch keine Schädigung des Erhaltungszustandes der 
entsprechenden Vogelarten eingetreten ist. Es konnte im Falle der modernen 
Flurneuordungen dokumentiert werden, dass die europäischen Vogelarten nicht nur 
erhalten bleiben, sondern weiter gefördert wurden. Ein negativer Summationseffekt ist 
nicht gegeben. 
 
Ein erheblicher Eingriff in das Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl ist durch das Vorhaben 
ausgeschlossen. 
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10 Monitoring 

Eine Erfolgskontrolle der Maßnahmen für die betroffenen Brutvögel ist im dritten Jahr 
nach den erfolgten Maßnahmen und darauf folgend im Abstand von weiteren zwei 
Jahren sinnvoll. Die Lebensräume haben sich dann konsolidiert. Erfasst werden nach 
den üblichen Standards alle Brutvögel (SÜDBECK et al. 2007). Eine Nachregelung von 
Maßnahmen ist so jederzeit möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
angefertigt: Ihringen,  
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

Reinhold Treiber 
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Anhang Standarddatenbogen des VSG Kaiserstuhl 

 






































